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§ 3a 

Führung ganztägiger Schulformen 
 

(1) Ganztägige Schulformen sind in einen Unterrichtsteil und einen Betreuungsteil gegliedert. Diese können 
nach Maßgabe der personellen und örtlichen (räumlichen) Möglichkeiten in getrennter oder verschränkter 
Abfolge geführt werden. 

(2) Für die Führung einer Klasse mit verschränkter Abfolge des Unterrichts- und des Betreuungsteiles ist 
erforderlich, daß 

 1. alle Schüler einer Klasse am Betreuungsteil während der ganzen Woche angemeldet sind und 

 2. die Erziehungsberechtigten von mindestens zwei Dritteln der betroffenen Schüler und mindestens zwei 
Drittel der betroffenen Lehrer zustimmen; 

in allen übrigen Fällen sind der Unterrichts- und Betreuungsteil getrennt zu führen. 

(3) Bei getrennter Abfolge dürfen die Schüler für den Betreuungsteil in klassenübergreifenden Gruppen 
zusammengefaßt werden; der Betreuungsteil darf auch an einzelnen Nachmittagen einer Woche in Anspruch 
genommen werden. 
 

(Anm: LGBl. Nr. 1/1995) 


